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Abschrift

Verkündet am 27.06.2013

••• Justizoberse!<ret~rin
als Urkundsbeamt/n <leI'
Geschäftsstelle

Landgericht Köln

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

In dem Rechtsstreit

f(lägerin,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte WiU Rechtsanwälte,
Adenauel'platz 8, 69115 Heidelberg,

gegen

. Beklagte,

die Sparkasse KölnBonn, vertreten durch den Vorstand Artur Grzesiel<
(Vorsitzender), Dr. Joachim Schmalzl, Dr. Christoph Siemons, Ulricht Vogt,

Hahnenstraße 57, 50667 Köln,

Prozessbevollmächtigte:

hat die 30. Zivilkammer des Landgerichts Köln
.auf die mOndliehe Verhandlung vom 18.04.2013
durch den Vorsitzenden Richter am l.andg~rjcht Dr. Falkenstein, elie Richterin ern

Landgericht Roudi lind den Richt.er Dr. Merk

fUr Recht Gl'kmmt: .
. .

Die Beklagte wird veru.rteilt an die Klägerin 15.773,34 € nebst Zinsen in Höhe

von 5' Prozentpunl<ten Ober dem Basiszinssatz seit dem 12.11.2011 zu zahlen,

Zug um Zug gegen Übertragung der Rechte der Klägerin aus der treuhände-
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risch von der Senator Treuhand GmbH WiijschaftsprUfungsgesellschaft, Sieg-

burger Str. 215, 50679 Köln, gehaltenen lAI< Drilte Immobilienfonds Köln

GmbH & Co. Projekte LudwigshafenMlOlfrath KG im Nennweli von 40.000

DM, Zeichner-Nr_auf die Beklagte.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, die Klägerin von allen

bestehenden und noch entstehenden Ansprüchen gegen die Klägerin aus de-

ren treugeberischer Beteiligung an der IAK Dritte Immobilienfonds Köln GmbH

& Co. Projekte LudwigshafenlWülfrath KG im Nennwert v9n 40.000 DM,

Zeichner"Nr~freizlisteUen.

Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte mit der Annahme der auf die Klä-

gerin entfallenden Beteiligungen aus der treuhänderisch von der Senator

Treuhand GmbH ~irtschaftsprüfungsgesellschaft, Siegburger Str. 215, 50679

Köln, gehaltenen IAK DrItte Immobilienfonds Köln GmbH & Co. Projekte Lud-

wigshafenlWülfrath KG im Nennwert von 40.000 DM. Zeichner-Nr_in Ver-

zug befindet.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist vorläufig voJlstrecl~bar gegen Sicherheitsleishmg in Höhe von
, .

110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrags.

Tatbestand:

Die Klägerin begehrt von der Beklagten Schadensersatz unter Berufung auf mehrere

Aufklärungs~ und Beratungsfehler im Zusammenhang mit einer seitens der Beklagten

.durchgefOhrten Anlageberatung sowie wegen der Verletzung von vorvertraglichen

Pflichten, die aus der Stellung der Beklagten als GrOndungskommanditistin der IAI(

Dritte Immobilienfonds Köln GmbH & Co Projekte Luclwigshafen/WOlfrath KG (im Fol-'

genden: IAK IIIKG) resultieren.



- 3 -
Die Klägerln ist langjährige Kundin der Beklagten. Im Jahr 2000 verfUgte sie über ein

ererbtes Vermögen von ca. 1.: Mio. €. Im Jal1r 2000 ließ sich die Klägerin von einer

MItarbeiterin der Beklagten, einer Frau_ beraten. Es ging darum, einen

Tell des Vermögens, was in Wertpapieren investiert war, anders anzulegen. Im Rah-

men des Beratungsgesprächs stellte Frau. die streitgegenständliche Be-

teiligung als fOr die Klägerin passende Anlage dar. Ihre Beratung stotz te sie auf den

Verkaufsprospekt der IAK 111KG und die darin gemachten Angaben.

Am 01.12.2000 unterzeichnete die Klägerin ein Angebot zum Abschluss eines Treu~

handvertrages Ober eine Kommanditbeteiligung an der 1AK 111KG in Höhe von

40.000 DM (20.451,67 €). Hieraus resultierte eine Einzahlungsverpflichtung von

42.000 DM (21.474,25 €), weil neben dem Kapital für die. Beteiligungssumme auch

ein AgIo in Höhe von 5 %, also 2.000 DM (1.022,58 €), zu zahlen war. Das Angebot

nahm die Senator Treuhand GmbH unter dem 06.12.2000 an. Eine Kündigung der

Beteiligung war frühestens zum 31. Dezember 2020 möglich .

. In den Folgejahren Investierte die 1(lägerin einen Betrag von fast 700.000 € in insge ..

samt sieben weitere ~hier nicht stre'ngegenständliche - Beteiligungen an geschlosse-

nen Fonds.

Anlageoblel<te des Im Jahr 1999 Initiierlen Fonds, bei dem die Beklagte GrCmdungs-

kommanditistin war, waren ein Bürogebäude in WOlfrath sowie ein Fachmarktzent~

rum in Ludwigshafen. Die Beklagte garantierte, wie auf S. 38 und 77 des Fondspros~

peldes (Anlagehefter, K 1) beschrieben, in einer Platzierungsgarantie der Fondsge-

sellschaft die vollständige Platzierung des Gesellschaflskapitals bis 31.12.2000.

Auf S. 6 des Fondsprospel<ts (Anlagenhefter, K 1) fanden sich unter der drucktech-

nisch herVorgehobenen Überschriften "Risiken" folgende Ausführungen:
"Neben den Vorteilen des An/ageangebots bestehen auch Risiken, die üblicher-
weise {nil JmmobJlienanJagen einhergehen, und zwar u.a. im Hinblick auf die finan-
zielle Leistungsfähigkeit der Mieter, die Zinsentwicl<lung nach Ablauf der vorgese-
henen 10-jährigen Zinsbindungsfrist, die hälftige. DarJehensaufnahme in Schweizer
Franken sowie die prognosemäßigen Annahmen bezOglich der künftigen /nffa~
tfonsentwicklung LInd der Idinftigen Mietzlnsentwic/<Iung. Nähere Informationen Zli

den Risil(en finden Sie unter der Obersohrift "Chancen lind Risil<en
lt

• It

S. 68 des Prospektes (Anlagenhefter; K 1) gab unter dem stichwort "Allgemeine Hin-

weise" ~nter anderem folgende E.rläuterung:
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"Wie bel. allen Investitionen besieht auch bei, diesem Angebot die Möglichkeit,
dass urivorhersehbare E.ntwlcklungen, seien es rechtliche, wir/schaftliche oder
steue/fich.e Umstlinde, die in diesem Prospekt prognqstizierten ErgebnIsse negativ
beeinflussen können. Solche EntwicklUngen können zur Verringerung der ange~
nommenen kilnfligen Erlrlige wie auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals fDh-
ren./(

Auf S, 37 des Fondspros.pekts (A~lagenheHer, K 1) hieß es unter dem Stichwort ,Ji-
quiditätsreserve" unter anderem:

"Oie Liquiditlitsreserve stellt einen ReselVeposten der Gesellschaft da/: Da das
Fachmarl<tzentrum in Ludwigshafen eine Beslandsimmobilie ist, muss mit erhöh-
tem Instandha/tungsaufwand für das Objekt gereohnet werden, dem bei der Be~
messung der Uquiditätsreserve Rechnung getragen wurde.
Weiterhin so/I dIe Lfquiditäfsf'8stJ/ve dazu dienen, die Mietflächen, die in den
nilchsten 10 Jahren im Fachma/1<lzentrumLudwigshafen eventuell frei werden, tOr
andere Mieter zeltgemilß zu renovieren und an deren AnsprOchen anzupassen.
Änderungen gegenOber den in der Prognoserec1Jnung eingestellten Kosten gehen
jeweils zu Gunsten oder zu Lasten der Uquiditätsreserve des Fonds, f(

Auf S. 52 des EmIssionsprospekts hieß es unter dem Stichwort "Altlasten" u, a, (An~
.Iagenhefter, K 1):

"Oie Verkäufer haben erklärt, dass ihnen keine schädlichen Bodenveränderungen
und/oder Altlasten im Sinne des & 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes auf oder

. im Kaufgrundstock und al/ch keine Grundwasserverunreinigungen im Bereich des
Kaufgrundstackes bekannt sind .... "

Auf S. 71 hieß es weiter:

"Obwohl die Stando/t- und Objektauswahl sorgfältig vorgenommen wurde, .. ,".

Zur "Haftungll fanden sich auf S, 75 des Prospekts (Anlagenhefter, I<.1) folgende Er-
läuterungen:

"Da die Fondsgesellschaft als Kommanditgesellschaft in das Handelsregister ei'!-
getragen ist, ist die Haftung der J(ommanditisten auf ihre Kapitaleinlage zzgl. AgIO
beschränkt.

Naclldem die Einlage voll geleistet ist, kann die Haftung nur insoweit wieder auf1e..
ben, als den Gesellschaftern Teilbeträge ihrer Einlagen, etwa im F?ahmen von
Ausschattungen (Entnahmen), zurOckgezahlt werden. 11

Auf S. 76 des Prospekts hieß es:

wurde beauftragt, die Fondsgesellschafl' /Je; dei

der Objekte. Hielfar wurde eine Vergatung in Höhe von DM 50,000, - 7.7.gl.

Unisatzsfeuer vereinbad. 11
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Zudem hieß es auf S: 49 des Fondsprospekts (Anlagenhefter, K 1) unter dem stich-

wort "Haftung der Anleger" unter anderem:
(

"Nach den gesetzlichen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches lebt die Haf-
tung des Kommanditisten wieder auf, wenn an ihn die Haftelnlage zurückgezahlt
wird oder Ausschültungen (Entnahmen) erfolgens obwohl der Kapitalanteil des
Kommanditisten durch Vedusl unter den Betrag seiner Haftelnlage 11erabgemin-
dert ist, oder soweit durch eine Ausschüttung (Entnahme) das Kapital unter den
bezeiclmeien Betrag der Hafteinlage gemindert wird. .

o;e gesetzliche Haftung des Kommanditisten trifft nur die Treuhänderln, da die
Trei/geber (Anleger) nichts selbst Kommanditisten werden. Da der Treugeber (An~
leger) wlrtsohaftlioh die Stellung des Kommanditisten inne hat ist er jedoch ver.
pflichtet, die Treuhänderin bei einer Inanspruchnahme durch Gläubiger freizustel-

. len .... Soweit der Treugeber seinen Beteiligungsbetrag eingezahlt hat, kommt
eine Freistellungsvetpflichtung zunäphst nicht in Betracht. Die Freiste/lungsver-
pflichtung kann allerdings in dem gleichen Umfang wie die Haftung des Komman-
ditisten a.ufleben."

Für die Jahre 2001 bis 2005 erhielt die Klägerin Ausschüttungen in Höhe von insge-

samt 5.700,91 €.

Danach fanden keine Ausschüttungen mehr statt.

Die Treuhänderln Ubersandte den Anlegern alljährlich die Protokolle der Gesellschaf-

terversammlungen. Das Protokoll der ersten außerordentlichen Gesellschafterver-

sammlung vom 03.05.2006, dessen Erhalt die Klägerin nicht in Abrede gestellt hat,

enthielt unter anderem folgenden Passus zum Fachmarktzentrum in Ludwlgshafen:

"Oie Flächen, in denen sich de~'.Baumarkt befindets stammen aus den 70er
Jahren und gen(Jgen nicht mehr den heuligen Brandschutzanforderungen sowie
den Bedürfnissen einer modernen Einzelhande/snufzung. Cf •

Auch in den Protokollen der 7. ordentlichen Gesellschafterversammlung vom

19.06.2006 sowie der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom

14.12.2006 befanden sich Dokumentationen Uber das tatsächliche Alter des besag-

ten Teils der Fondsimmobilie. Daraus ergab sich, dass' das genaue Baujahr der

.Hallen nicht feststellbar war) diese Hallen abe~ definitiv nicht nach 1980 errichtet

wurden.
Spätestens seit dem Jahr 2009 stand fest, dass das Fondsgrundstücl< in Ludwigsha-

fen mit erheblichen Bodenverunreinigungen belastet war. Streitig ist) .ob dies bei Auf"

lage des Fonds im Jahr 1999 bzw. zum Zeitpunkt der Beratung der Klägerin im Jahr

2000 (Ur die Beklagte mit zumutbarem Aufwand erkennbar war und ob sie Insoweit

weiter~ Nachforschungen hätte anstellen müssen. Ferner steht fest, dass ein Teil des
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F~chmarktzentrums in Ludwigshafen, dessen Fe,tigstellung nach den I\ngaben i1'11

Fondsprospekt Ende der 1980er Jahre erfolgte, tatsächlich älter ist.

Die Klägerin forderte die Beklagte mit Schreiben vom 03,11.2011 zur Anerkennung

ihrer Zahlungspflicht bis spätestens 11.11.2011 auf und bot eine Abtretung der Rech-

te aus der FondbeteIligung Zug um Zug gegen Zahlung und Erl<lärung der Freistel-

!ung von Ansprüchen, die aus der streitgegonständlichen Fonds'beteiligung entstehen

bzw. entstehen wOrden, an. Mit Schreiben vom 03.11.2011 wies die Beklagte die An-

sprüche zurück.

Die Klägel'in stellte am 27.12.2011 einen Antrag auf Durchführung eines Güteverfah-

rens bei der Öffentlichen Rechtsauskunft~ und .vergJeichsstelle der Fr.eien und Han-

sestadt Hamburg (ÖRA). Die Beklagte lehnte eine Beteiligung mit Schreibet) vom

13.03.2012 ab, so dass die ÖRA mit Beschluss vom 29,06,2012 das Scheitern des

Gtiteverfahrens erklärte. I--lieraus resultierten VerfahrensgebOhren in Höhe von

225,00 €.

Der I<lägerin entstanden außergerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von

1.176,91 €.

Die Klägerin behauptet,

sie sei in Anlagedingen unerfahren und deshalb auf die Beratung durch die Beklagte

angewiesen gewesen. Sie sei eine äußerst konservative Anlegerin, die wissentlich

keine Anlage gezeichnet hätte, bei"der ein Totalverluslrisiko bestehe. Dies habe sie

auch gegenOber der Frau _erklärt-, Diese habe ihrdie Anlage als sichere

und attraktive Anlageform dargestellt. Sie habe eine Rendite von 7,5 - 9 % p.a. ge-

nannt. Die 1<lägerinhabe die Anjage als Immobilienanlage mit der dazugehörigen Si-

cherheit und jederzeitigen Veräußerbarkeif verstanden. Das Risiko des Kapitalver-

fusts bis hin zum Totalverlust sei ihr gegenüber ebenso uneIWähnt geblieberl, wie die

einge.schränkte Fungibilität der Beteiligung. Frau _ habe ebenfalls ver ..

schwiegen, dass die geplanten Ausschüttungen zumi.ndest anfänglich gewinnunab-

hängig erbracht werden sollten. Es sei auch keine Aufklärung über die geldwerten

Vorteile erfolgt, welche die BeJ<lagte für die erfolgreiche Anlageempfehlung verein-
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natlmte. Als Platzierungsgarantiegeberin habe sie ein erhebliches finanzielles Eigen-

Interesse daran getlab.t. möglichst viele Anleger für diesen Fonds zu gewinnen. Auch

hierüber sei eine Aufklärung unterblieben.

Die I<lägerin ist der Ansicht, der Verkaufsprospekt sei unrichtig. Unstreitig ist in die-

sem das Alter des Fondsobjekts in Ludwigshafen falsch ausgewiesen. Allsweislich

der Prospektangaben soll das Fachmarktzentrum Ende der 80er Jahre fertig gestellt

worden sein, tatsächlich war es jedoch älter. -Ferner seion die Anleger im Prospekt

nicht darauf hingewiesen worden, dass hinsichtlich des Fondsobjekts in Ludwigsha-

fen keine AltlastenprOfung durchgeflihrt worden sei. Bereits eine Anfrage beim Altlas-

tenkataster der Stadt Ludwlgshafen hätte ergeben, dass es sich um eine Altlasten-

verdachtsfläche handelte. Teile des Grundstocks seien auch als Tankstelle genutz.t

worden. Der Prospekt kläre ebenso wenig Ober personelle Verflechtungen zwischen.

der Beklagten und der Gescl1äftsHihrung der Komplementärin, die zweckentfremdete

Verwendung der Liquiditätsreserve sowie falsch ausgewiesene Zinserträge auf. Ins-

gesamt verharmlose der Prospekt die mit der Beteiligung einhergehenden Risiken.

Die Klägerin hätte die streitgegenständliche Beteiligung nicht gezeichnet, wenn sie

über die angeführten Umstände ordnungsgemäß 8ufgeklärt worden wäre.

Die Klägerin beantragt

1. die Beklagte zu verurteilen an sie 15.773,34 € zzgl. Zinsen in Höhe von fUnf

Prozentpunkten Oberdem Basiszinssatz seit dem 12.11.2011 z.uzahlen,

2 .. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, sie von allen bestehenden und
noch entstehenden Ansprnchen gegen sie aus ihrer treugeberischer Beteili ..

gung an der IAK Dritte Immobilienfonds Köln GmbH & Co Projekte Ludwigsha-

fenMfOlfrath KG if!1 Nennwert von 40.900,00 DM, Zeichner-Nr_freizustel-

len,
3. die Beklagte zu verurteilen, an sie 1.401,91 € 7.:zgl. Zinsen in ~öhe von fOnf

Prozentpunl<ten Oberdem 8asiszinssatz ab Rechtshängigl<.eit zu zahlen,

jeweils Zug um lug gegen Übertragung der Rechte der Klägerin aus der treuhän-

derisch von der Senator Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesr"sct1af~, Sieg~

burger Straße 215. 50079 Köln, gehaltenen IAK Dritle lmmobilienfonds Köln
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GmbH & Co Projekte LudwigshafenlWtllfrath KG im Nennwert von 40.000,00 DM,

Zeichner-Nr.auf die Beklagte,

4. festzustelle~, dass sIch die Beklagte mit der Annahme' der auf sie entfallenden

Rec~te aus der treuhl:lnderisch von der Senator Treuhand GmbH Wirtschafts~

prOfungsgesellschaft, Siegburger Straße 215, 50679 Köln, gehaltenen lAI<

Dritte Immobili~nfonds I<öln GmbH & Co Projekte LudwigshafenlWOlfrath KG

im Nennwert von 40.000,00 DM, Zeichner-NI'. in Verzug befindet.

DIe Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte behauptet,

bel der Klägerin handele es sich um eine aufgeschlossene und vermögende Anlege-

rin. Sie habe ein umfassendes Wertp'ap.ierdepot bei der Beklagten unterhalten. Die

Beldagte bestreItet die Behauptungen der 1(lägerin zur Anlagesituation und zum In..

halt der Anlagegespräche. Bei der streitgegenständlichen Beteiligung habe es sich

lediglich um eine maßvolle Beimischung zu ihren sonstigen Anlagen gehandelt. Die

Klägerin habe nicht beabsichtigt, Ober das anzulegende Kapital zu verfügen. Ihr sei

es vielmehr auf die vergleichsweise hohen Ausschüttungen angekommen. Die 1<läge~

rin sei auf Basis des ihr rechtzeitig vor der Zeichnung vorliegenden Emissionspros-

pekts ordnungsgemäß und vollständig Informiert worden. In den stri!<t an d~n Pros-

pektangaben orientierten Erläuterungen habe Frau_ein zutreffendes Bild
Ober die Beteiligung und deren spezifische Hisiken vermittelt. Insbesondere habe siE')

darüber aufgeklärt. dass es sich um eine unternehmerische Beteiligung in Form einer

Immobilieninvestition handele, bei der ein Mietausfallrisiko bestehe.

Die Beklagte Ist der Ansicht, bei einer konkret prospektierten Platzierungsgarantie lie-

ge keine auß<lärungspflichtige Rucl<vergütung vor. Der Bel<lagte'n selbst sei auch kel.'

ne Provision zugeflossen. Eine AufklärungspflichtverJetzung scheide aber jedenfalls

allS, weil für den Anleger 8ufgrund der Platzierungsgarantie das Interesse der Be-

klagten am Vertrieb der Beteiligung offensichtlich sei.
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Die Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung. Zum einen zieht sie in Zweifel, dass

der Antrag bei der ÖRA die V~rjährung hemmen konnte, Zum anderen seien Ansprü-

che wegen des Alters der Immobilie verjährt, weil sämtliche Zeichner vom Treuhän~

der fortlaufend Ober alle wesentlichen Vorkommnisse bei dem Fonds durch Rund-

schreiben unterrichtet wurden und den Gesellschaftern die Protokolle der Gesell-

schafterversammlungen zugegangen sind. Bezüglich des Altlastenverdachts ist die

Beklagte der Auffassung, der Prospekt stelle klar. dass keine eigenen Untersuchun-

gen vorgenommen worden seien. Vielmehr werde im Prospekt nur erklärt. dass die

Verkäufer des GrundstOcks erklärt hätten, ihnen seien keine schädlichen Bodenver-

änderungen und/oder Altlasten bekannt. AllS dem Prospekt ergebe sich, dass sich

die Fondsinitiatoren allein auf diese Erklärungen verlassen haUen: Außerdem hätten

sIch seinerzeit keine Hinweise auf Bodenbelastungen gezeigt. Eine Einsicht in die

Bauaklen oder ein Altlastenkataster sei nur dem Eigentomer möglich gewesen, Über-

dies habe ein Aillastenkataster nach heutigem Verständnis bei Auflage des Fonds

nicht existiert. Die Stadt Ludwigshafen habe bis 1997 nur eine rudimentäre Ersterhe-

bung potentiell alUastenrelevanter Flächen durchgeführt. Die hieraus gewonnenen

Daten seien erst im Jahre 2001 durch ein Verdachtsflächenkataster fortgeschrieben. .
worden. Der Stadt Ludwlgshafen hätten auch !<eineGutachten, Erkundungsergebnis-

se oder ähnliches vorgelegen. Die Beklagte bestreitet ausdrücklich, dass die im Jahr

2009 festgestellten Bodenbelastungen bereits bei Auflage des Fonds vorhanden

oder erkennbar gewesen seien. Ferner bestreitet sie, dass auf Teilen des Fonds-

grundstOcks vormals eine MLllldeponie Lind eine Chemiefabril< betrieben worden sei

lind dies im Jahr 1999 feststellbar gewesen sein soll.

Aus Sicht der Beldagten ist die Schadensberechnung nicht nachvollziehbar, da sich

die Klägerin die erzielten Steuervorteile nach dem Gedanken der Vorteilsanrechnung

anrechnen lassen müsste.

Wegen des weiteren Sach- LInd Streitstandes wird auf die von den Parteien zur Ge-

richtsal<te gereichten Schriftsätze nebst Anlagen und insbesondere wegen des voll-

ständigen Inhalts des FOnds.prospektes auf Anlage, I( 1 (Anlagehefter zur Klage ..

schrift) der Gerichtsal<te verwiesen.

Entscheldungsg ründe:

Die zulässige Klage ist begründet.



Die I<rägerln.hat gegen die Beld,agte einen durchsetzbaren Anspruche auf Schadens-

ersatz gemäß ss 280 Abs. 1, 2498GB wegen Verschulden bei Vertragsverhandlun-

gen durch .unzutreffende Prospektangaben im Zusammenhang mit ihrem Beteili-

gungserwerb im Jahr 2000 zu.

Die Beklagte ist als Gründlmgskommandillstin Haftungsadressatin der weiten Pro$-

pekthaftung (BGH, Urteil vom 07.12.2009 - 11ZR 15/08, NJW 2010. 1077 Tz. 21). In

dieser Eigenschaft wurde die Beklagte selbst Vertragspartnerin der neu eintretenden

- Gesellschafter (vgl. BGH N.JW 1987. 2677; ZIP 2006, 849, 850; ZIP 2006, 1631,

1632; OLG Köln, Urteil vom 30,03.2011 - 13 U 84/10) und war dementsprechend

auch als künftige Vertragspartnerin bei der Anbahnung der Vertragsverhandlungen

Ober den Betritt zur gebotenen Aufklärung der geworbenen Anleger verpflichtet. Da-

her haftet sie aus Verschulden bei Vertragsverhandlungen, wenn und soweit sie in

I(enntnis oder schuldhafter Unkenntnis der wahren Verhältnisse einen in wesentli-

chen Punkten unrichtigen, unvollständigen oder irreführenden Emissionsprospekt h8.-

rausgegeben hat oder ihre Erfüllungsgehilfen bei den Veliragsverhandlllngen etwai ..

ge unzutreffende oder unzureichende Angaben des Prospekts bei den Vertragsver-

handlungen schuldhaft nicht richtiggestellt bzw. ergänzt haben (vgJ. BGH WM 1985,

533, 534 - juris Tz. 12 ff.; NJW 1995, 130; NJW-RH 2003, 1054; OLG Köln, Urteil

vom 30.03.2011 -13 U 84/10),

Darüber hinaus ergibt sich die Haftung der 8el<Jagten dem Grunde nach auch aus

einem - unzweifelhaft jedenfalls konkludent geschlossenen Lind von der Beklagten

auch nicht in Abrede gestellten -- Anlageberatungsvertrag der Parteien, aufgrund

dessen sie zur anleger- und anlagegerechten Beratung verpflichtet war. In diesem

Rahmen hatte sie die von ihr empfohlene Anlage zuvor mit bankOblichemkritischem

Sachverstand zu prOfen. Unterlässt sie dies, erweckt aber gleichwohl den Eindruck,

die Anlage mit positivem Ergebnis geprüft zu haben, haftet sie, wenn der Emissions-

prospekt der geschuldeten PrOfung in einem für die Anlageentscheidung wesentli-

chen Punkt n.icht standgehalten hätte. (vgl. BGH NJW-RR 2009, 687, 688 Tz, ,13;

NJW-RR 20'10, 115, 116 Tz. 15 ff.; OLG I<öln, Urteil vom 30.03,2011 - 13 LJ 84/10).

Nach dm ständigen Rechtsprechung des BGH muss einem Anleger fCIr seine Bel.

trittsentscheidung ein richtiges Bild über das ßeteiligungsobjel<t vermittelt werden,

d.h. er muss Ober alle l)mstände, die tur seine Anlageentscheidung von wesontlicher

Bedeutung sind. oder sein können, insbesondere über die mit der angebotenen spe ..
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ziellen Beteillgungsform verbundenen Nachteile und Risiken zutreffend, verständlich

und vollständig aufgeklärt werden (8GHZ 79, 337; BGH, Urteil vo~ 07,04.2003 - 11

ZH 160/02, NJW-RR 2003, .1054; Urteil vom 07.12.2009 - I1ZR 15/08, NJW 2010,

1077). Dazu gehört eine Aufklärung über Umstände. die den Vertragszweck vereiteln

können (BGHZ 79, 337; 116~ 7; BOH, .Urteil vom 10.10.1994 - 11ZR 95/93, NJW

1995, 130; Urteil vom 07.04.2003 - 11ZR 160/02, NJW-RR 2003,1054). Beruht der

wirtschaftliche Anlageerfolg eines geschlossenen Immobilienfonds allein auf der

nachhaltigen Erzielung von Einnahmen aus der Vermietung oder Verpachtung von

Anl~geobjekten, so Ist in dem Anlageprospekt deutlich auf mögliche, der Erreichbar ..

keil dieser Einnahmen entgegenstehende Umstände lind die sich hieraus für den An-

leger ergebenden Risiken hinzuweisen (BGH, Urteil vom 01.03.2004 - 1IZR 88/02,

NJW 2004,2228).

Die Prospektangaben waren nach der Überzeugung der Kammer hinsichtlich des Alt-

lastenverdachts unrichtig. Das Prospekt klärt den Anleger nicht hinreichend darüber

auf. dass keine Altlastenprüfung vorgenommen worden ist. Hingegen wird bei einem

durchschnittlichen Anleger das Vertrauen" erwecl<t, dass die Fondsimmoblllen umfas-

send überprüft worden sind - und zwar auch hinsichtlich bestehender Altlasten. Im

Prospekt wird angegeben, dass die c damit beauftragt

wurde, die Fondsgesellschafl bel der Ankaufentscheidung in technischer Hinsicht zu

beraten. Hierfür wurde eine Vergütung 'in Höhe von 50.000,00 DM' 2zgl. Umsatz"

steuer vereinbart (S. 76 des Prospekts). Eine solche technische Prllfung umfasst in

der Regel auch die Prüfung hinsichtlich eines auf dem Grundstück bestehenden Alt-

lastenverdachts. HieNon ging auch die Fondsgesellschafl aus und machte in einern

Rechtstreit SchadensersatzansprOche gegenüber der

geltend (OLG Köln, Urteil vom 20.12.2011 -15 U 89/11). Oie FondsgesellschaH ver-

trat dort den Standpunl<t, dass der Auftrag zur Prüfung des Grundstücks zwar nicht

die Untersuchung des GrundstOcks auf Altlasten umfasst habe. Die
aber Umstände eruieren sollte, welche die Vermarktungsfäh[gkeit

der ins Auge gefassten Immobilie und insoweit deren E.ignun9 als Fondsobjekt tan-

gierten. Ein solcher,. die wirtschaftliche Verwertbarkeit. der Immobilie berührender

Umstand stelle aber bereits der Verdacht dar, dass auf der Fläche Altablagerungen

oder Altstandorte vorhanden sind, von denen schädliche Bodenveränderungen oder

sonstige Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit ausgehen könnten.

Eben diesen Altlastenvel'dacht hätte die aber abklären

mOssen und mit Einbllck in das gefOhrte Altlastenl<ataster unschwer ermitteln kön~

nen. Zumindest hätte darauf hingewiesen werden müssen, c1asseine Prl'lfung auf Alt ..
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lasten nicht durchgeflihrt worden sei. DIes folgt aUQhaus der Angabe im Prospekt auf

S. 71, wonach eine sorgfältige "Objekt- und Standortauswahl" zugesichert wurde. Ein

objektiver Leser des Prospekts geht nach Überzeugung der Kammer davon aus,

dass möglichen Bodenrisiken bei einer sorgfältigen Objekt- und Standortauswahl

durch Untersuchungen nachgegangen wurde. ~udem ist für einen Immobilienfonds

die Beschaffenheit des Grundstocks von existentieller Bedeutung. Auch wenn bei

einer Vergütung der in Höhe von 50.000,00 € keine

detaillierte Untersuchung der Bodenpelasfung erwartet werden kann, so liegt es doch

nahe, zumindest die Historie des Grundstocks zu überprüfen und bel Anhaltspunkten

eine weitergehende Untersuchung vorzunehmen. Der Anleger kann erwarten, dass

die technische Betreuung zumindest derart grundlegende ÜberprOfungen umfasst.

Es hätte darüber aufgeklärt werden müssen, dass eine solche unterlassen wurde.

Dem steht auch nicht entgegen, dass die Verkäufer erklärt haben (S. 52 des Pros-

pekts), Ihnen seien keine schädlichen Bodenveränderungen und/oder AHiasten im

Sinne des S 2 des ßundesbodenschutzgesetzes auf oder im Kaufgrundstücl< und

auch /<eine Gl'undwasserverunreinlgungen im Bereich des l<aufgrundsiUckes be"

kannt. Obwohl derartige Garantien in Kaufverträgen häufig anzutreffen sind, nehmen

Käufer eine eigenständige Prüfung vor. Schließlich bezieht sich die Erklärung des

Verkäufers nur auf seJne eigene !<enntnis und schließt nicht aus, dass das Grund ..

stock trotzdem belastet ist.

Es kann hier dahingestellt bleiben, ob ein An/ageberater oder GrOndungsgesollschaf-

tel' generell dazu vorpflichtet ist, Fondsimmobllien im Hinblick auf die Existenz etwai ..

ger Altlasten zu prüfen. Auch kommt es nicht darauf an, ob die Beklagte überhaupt

Einblick In ein Aillastenkataster nehmen konnte. Gleiches gilt für die Frage, ob eine

dahingehende Prüfung zu erkennbaren Anhaltspunkten tor dIe AltlastenprDfung ge-

führt hätte oder ergebnislos verlaufen wäre. Allein die Tatsache, dass ein durch.

schnittlicher Anleger nach den Prospektangaben hier davon ausgehen konnte, dass

eine AltlastenOberprüfung vorgenommen worden ist, führt z.u einer anderen Bewer-

tung der Anlage durch den Anleger.

Gemäß S 280 Abs. 1 Satz 2 BGB wird das Verschulden der Beklagten vermutet. So-

weit die Beklagte selber nicht wusste, dass eine Erkundigung hinsichtlich der Historie

des Grundstocks und eine Überprüfung in Bezug auf einen Altlastenverdacht durch

die c nicht stattfanden, muss sie sich aber das Verschul-

den der nach 9278 ßGB zurechnen lassen. Die ~
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ist mit Ihrem Wissen und Wollen bei der technischen Über~

prüfung des GrundstOcks betr.aut worden. Sie war der ErfOllungsgehilfe der Prospekt-

verantwortlIchen .

Weil eine AufklärungspflIchtverletzung feststeht, streitet für die Klägerin die Vennu-

tung aufklärungsrichtigen Verhaltens, die durch die Beklagte nicht widerlegt wurde.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist der Schadensersatzanspruch nicht ver-

Jährt.

Die ab dem 01.01.2002 (Art. 220 S 6 Abs. 4 Salz 1 EGBGB) laufende kennfnisunab-

hängige Verjährungsfrist von zehn Jahren LS.d. S 199 Abs. 3 NI'. 1 BGB ist durch die

Einreichung des Goteantrags nach S 204 Aps. 1 NI'. 48GB rechtzeitig gehemmt wor-

den. Bei der ÖRA handelt es sich um eine durch das Gesetz ober die Öffentliche

Rechtsausl<unH- und Vergleichsstelle (äRA-Gesetz) vom 16.11.2010 staatlich an-

erkannte GotesteIle (vgl. BGH, Urteil vom 22.09.2009 - XI ZR 2301.08). Die Zustel-

lung ist als "demnächst" LS.d. S 204 Abs. 1 Nr. 4, 2 HS BGB anzusehen, auch wenn

.die Bekanntgabe des Antrags erst am 09,03.2012 veranlasst wurde. Verzögerungen

bel der Bekanntgabe sind der GotesteIle anzulasten (vgl. BGH, Urteil vom

22.09.2009 - XI ZR 230/08).

Was eine kenntnisabhängige Verjährung anbelangt, die ft'lr jede Pflichtverletzung ge-

sondert zu prüfen ist (BGH, Urteil vom 09.11.2007 - V ZR 25/07), haben die Parteien

dem eigenen Vortrag der Beklagten nach von der Altlastenprobleroatik erst im Jahr

2009 !<enntnis erlangt (vgl. BI. 49 GA). In den Protokollen der Gesellschaftelver-

samnilungen aus den Jahren 2006 lind 2007 findet sich hierzu auch keine Feststel-

lung. Die Verjährungsfrist war daher in Bezug auf die Ältlastenproblf.lmatik bel Klage-

erhebung noch nicht abgelaufen.

Der Schadensersatzanspruch beläuft sich der Höhe nach auf die geltend gemachte

Summe von 15.1'13,34 €,

Die Kläger!n kann von der Beklagten im Rahmen des Ihr nach S 2498GB zustehen.-

den SchadtlnSersatzes verlangen, so gestellt zu werden, als ob sie die Beteiligung
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nicht erworben hätte. Sie kann Rückzahlung der getätigten Gelclanlaga in Höhe von

20.451,67 € 2Zg1.Agio in Höhe von 1.022,58 € ver-langen, abzüglich der erhaltenen

Ausschüttungen in Höhe von 5.700,91 €.

Steuervorteile sind nicht anspruchßmindernd anzusetzen. Zum einen hat die darle ..

gungs- und beweisbelastete Beklagte bereits nicht dargetan, dass lind in welcher

Höhe die Klägerin Steuervorleile erlangt hat; die Klägerin hat ihre Steuerbescheide

vorgelegt und damit ihrer sekundären Beweislast genügt. Zum anderen sind nach der

neueren höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH (BGH, Urteil 18.12.2012 - 11

ZR 259/11) erzielte SteuelVorteiie auch bei der Rückabwlcklung geschlossener Im-

mobilienfonds grundsätzlich nIcht zu berücksichtigen, weil die Schadensersatzleist

ebenfalls wieder zu versteuern Ist. Außergewöhnliche Steuervorteile, die Ausnahms-

weise doch zu einer Anrechnung auf die Schaclensersatzleistung führen, sind weder

dargetan noch sonst ersichtlich.

Der Anspruch steht der Klägerln Zug um Zug gegen übertragung Ihrer Rechte aus

ihrer mittelbaren Beteiligung zu.

Der Anspruch auf Verzugszinsen ergibt sich aus SS 288 Abs. 2 NI'. 3, 288 Abs. 1

8GB.

Auch der Feststellungsantrag zu 2) ist begründet. Da die Ausschüttungen nach dem

unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Klägerin teilweise gewitinunabhängig er-

folgt sind, drohen ihr ROcl<forderungen von Seiten der Fondsgesellschaft. Ferner sind

AnsprUche Dritter nicht auszuschließen.

Die Klägerln hat allch Anspruch auf Ersatz der vorgerichtlich entstandenen Rechts--

anwaltskosten in Höho von '1.176,91 € Lind der Verfahrensgebühr für dk.1 GütesteIle
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von 255,00 € n~bst Prozesszins~~,gemäß ~~ 288,291 BGB ab dem 02',10.2012. Die

Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts war angesichts der Komplexität der Angele-

genheit In sachlicher und rechtlicher Hinsicht erforderlich und zweckmäßig und somit

nach ~ 249 BGB erstattungsfähig. Der Ansatz einer GeschäflsgebOhr in Hölle von

1,5 (Anlagehefter, Anlage K 7) ist aus denselben GrUnden nicht übersetzt.

Der Feststellungsantrag zu 4) ist auch begründet. Die Beklagte wurde mit Schreiben

vom 03.11.2011 zur Anerkennung ihrer Zahlungspflicht bis zum 11.11.2011 aufgefor-

dert. Darin wurde eine Abtretung der Rechte aus der FondsbetelIigung angeboten.

Mit Schreiben vom 03.11.2011 wies die Beklagte die' geltend gemachten Ansprüche

zurück. Damit befindet sich die Beklagte mit der Annahme der Zug-um~Zug-Leistung

in Verzug gemäß SS 298, 294 BGB.

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf SS 9'1 Abs. 1 Satz 1, 709 Satz

2 ZPO

Streitwert: 18.623,79 €

Dr. Falkenslein Roudi

Die Hiohterin Roudi ist an der
.Unterschriftsleistung wegen
Krankheit gehindert.

Dr. Falkenstein

Dr. Merk


